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Eingruppierung: einfachste Tätigkeit nach dem TVöD

 
Orientierungssatz zur Anmerkung

Die Zuordnung einer Tätigkeit zu Entgeltgruppe1 TVöD (EG 1) setzt voraus, dass ein Tä-
tigkeitsbeispiel der EG 1 oder das Merkmal "einfachste" Tätigkeit erfüllt ist. Dieses Kri-
terium ist nicht gegeben bei einer Tätigkeit in der Wäscherei eines kommunalen Klini-
kums, die eine mehrwöchige Einweisung erfordert, um die Arbeitsabläufe an mehreren
Maschinen zu beherrschen.

 
A. Problemstellung

In Bund und Kommunen gilt seit Oktober 2005 und in den Ländern seit November 2006 ein neu-
es Manteltarifrecht im öffentlichen Dienst: der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD/TV-
L). Für beide Tarifwerke gibt es noch keine Entgeltordnung. Bislang haben sich die Tarifvertrags-
parteien nur auf eine einheitliche Entgelttabelle mit Entgeltgruppen von 1 bis 15 und Stufen von
1 bis 6 verständigt. Die Tarifverhandlungen zu den Kriterien der Arbeitsbewertung sind – bis auf
vorläufige Regelungen im Sozial- und Erziehungsdienst – bislang nicht zu einem Abschluss ge-
kommen. Für die Übergangszeit erfolgt die Eingruppierung für ab dem 01.10.2005 neu eingestell-
te Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach den bisherigen Eingruppierungsmerkmalen des BAT
bzw. des BMT-G, MTArb. Die so gefundene Vergütungsgruppe bzw. Lohngruppe wird vorläufig auf
der Grundlage von Zuordnungstabellen der neuen Entgelttabelle zugeordnet (§ 17 Abs. 7 TVÜ-
VKA, Anlage 3 zum TVÜ-VKA).

Eine Ausnahme gilt für alle ab 01.10.2005 neu eingestellten Beschäftigten, die „einfachste Tätig-
keiten“ ausüben. Sie werden endgültig in Entgeltgruppe 1 (EG 1) eingruppiert (§ 17 Abs. 2 TVÜ-
VKA i.V.m. Anlage 3). Die Tarifvertragsparteien verfolgen damit das Ziel, Arbeitsbereiche, in de-
nen un- und angelernte Beschäftigte arbeiten, vor Privatisierung oder Outsourcing zu schützen.
Um gegenüber privaten Anbietern konkurrenzfähig zu werden, die wesentlich niedrigere Löhne in
den untersten Lohngruppen zahlen, sind die Entgelte drastisch abgesenkt worden. Sie liegen um
ca. 20% niedriger als in den bisherigen untersten Vergütungs- und Lohngruppen des öffentlichen
Dienstes. Davon sind v.a. typische Frauenarbeitsplätze in der Gebäudereinigung, in der Hauswirt-
schaft, in Küchen, im Servicebereich, in Wäschereien etc. betroffen.

 
 

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Die Parteien streiten um die Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats zu der beabsichtigten
Eingruppierung einer Beschäftigten in EG 1 TVöD. Die Arbeitgeberin ist ein kommunales Klinikum,
für dessen Arbeitsverhältnisse der TVöD-VKA gilt. Die Beschäftigte, eingestellt am 01.12.2005,
wird in der Wäscherei an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt: an der Trockneranlage, der
Trockenwäsche-Faltmaschine, der Kleinteilemangel und am Tunnel-Finisher. Pro Tag fallen über
10.000 Textilteile an den verschiedenen Maschinen zur Bearbeitung an.

Der 4. Senat prüft, ob die Tätigkeit den Merkmalen der EG 1 TVöD, geregelt in der Anlage 3 zum
TVÜ-VKA entspricht. Die Eingruppierung hat im Übrigen – noch – den Grundsätzen des Bezirks-
lohntarifvertrags zu folgen, d.h. es ist die zeitlich mindestens zur Hälfte auszuübende Gesamttä-
tigkeit maßgebend. Die Gesamttätigkeit lässt sich hier in vier Teiltätigkeiten, entsprechend den



Arbeiten an den vier Maschinen, einteilen. Es handelt sich um Arbeitseinheiten, die nach tatsäch-
lichen Gesichtspunkten voneinander abgegrenzt werden können. Die Teiltätigkeiten, die die Merk-
male der angestrebten Entgeltgruppe – hier EG 1 – erfüllen, sind zusammenzurechnen. Ergeben
sie einen zeitlichen Umfang von mindestens der Hälfte der Arbeitszeit, ist die EG 1 gerechtfer-
tigt (vgl. ausführlich zu Bestimmung und Zusammenrechnung schon BAG v. 20.05.2009 - 4 ABR
99/08, Rn. 22 ff.). Der 4. Senat stellt zunächst fest, dass die Tätigkeit nicht unter ein Tätigkeitsbei-
spiel der EG 1 fällt. Insbesondere sei die Beschäftigte nicht als „Hausarbeiterin“ einzugruppieren.
Die Tätigkeit in einer gewerblich geprägten Wäscherei mit einem umfangreichen Maschinenpark
werde nicht vom allgemeinen Sprachgebrauch der „Hausarbeit“ umfasst, der verschiedene Arbei-
ten im Haushalt beinhalte.

Drei der Teiltätigkeiten erfüllen auch nicht das Merkmal „einfachste“ Arbeiten im Sinne des tarif-
lichen Oberbegriffs der EG 1 TVöD. Es sind „einfachste“ Arbeiten von „einfachen“ Arbeiten abzu-
grenzen. Allein die Tatsache, dass eine Tätigkeit ohne ständige Anweisung, Überwachung und Be-
treuung erfolgt, ist indes kein entscheidendes Abgrenzungskriterium, denn einige der Tätigkeits-
beispiele (u.a. Garderobenpersonal oder Serviererinnen) umfassen Tätigkeiten, die ohne ständi-
ge Einzelanweisungen erbracht werden. Entscheidend ist, dass die Teiltätigkeiten an der Trockne-
ranlage, der Trockenwäsche-Faltmaschine und der Kleinteilemangel eine jeweils zweiwöchige Ein-
arbeitungszeit erfordern. Diese Einarbeitungszeit ist nicht nur erforderlich, um eine gewisse Ar-
beitsgeschwindigkeit zu erlangen, sondern um die Arbeitsabläufe an den Maschinen zu beherr-
schen und den Ablauf zu verinnerlichen. Damit schließt sich das BAG der Vorinstanz an (LArbG
Stuttgart v. 11.10.2007 - 19 TaBV 8/06), die diese Feststellung auf der Grundlage der Angaben
des Wäschereileiters getroffen hatte; der dem widersprechende Vortrag der Arbeitgeberin hierzu
sei zu unsubstantiiert gewesen.

Weiter spricht gegen die Eingruppierung in EG 1, dass die Beschäftigte an den genannten drei
Maschinen nicht nur rein mechanische Arbeiten wie Wäschestücke Einlegen, Herausnehmen und
Sortieren oder Bedienen der Maschinen mit immer demselben Knopfdruck zu erledigen hat. Sie
hat u.a. auch eine Programmauswahl zu treffen, das Programm zu optimieren, um Leerlauf- und
Ausfallzeiten zu vermeiden, die Maschinentätigkeit zu kontrollieren und kleinere Störungen zu be-
seitigen. Sie hat weiter die Maschinen durch einfache Ersetzung von Teilen (z.B. des Mangelban-
des) und Reinigung bestimmter Teile zu unterhalten. Hierin sieht der Senat einen „nicht gänzlich
unbedeutenden Verantwortungs- und Entscheidungsspielraum“, der der Beurteilung als „einfach-
ste“ Tätigkeiten entgegenstehe.

 
 

C. Kontext der Entscheidung
Der Beschluss steht in einer Reihe von Entscheidungen des 4. Senats zur Anwendung und Ausle-
gung des Begriffs der „einfachsten“ Tätigkeiten der EG 1 TVöD. In den drei bisherigen Entschei-
dungen sind beurteilt worden: Reinigungsarbeiten in einem Altenpflegeheim (BAG v. 28.01.2009 -
4 ABR 92/07) und in einem Krankenhaus (BAG v. 20.05.2009 - 4 AZR 315/08) sowie eine Tätigkeit
als Küchenhilfe in einem Klinikum (BAG v. 20.05.2009 - 4 ABR 99/08). Nur im Fall der Tätigkeit ei-
ner Küchenhilfe ist ein Regelbeispiel der EG 1 TVöD „Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tä-
tigkeiten im Haus- und Küchenbereich“ erfüllt. Wenn eine Beschäftigte eine Tätigkeit ausübt, die
einem Regelbeispiel der Entgeltgruppe entspricht, gilt das allgemeine Tätigkeitsmerkmal der Ent-
geltgruppe als erfüllt (BAG v. 28.01.2009 - 4 ABR 92/07 Rn. 27, m.w.N.).

In den anderen Fällen hatte sich der Senat mit der Abgrenzungsproblematik von „einfachst“ zu
„einfach“ auseinanderzusetzen. Dies gilt auch für die Tätigkeit einer Reinigungskraft in einem Ge-
bäude. Diese sind anders als Reinigungskräfte im Außenbereich nicht ausdrücklich in dem Ka-
talog der Beispielstätigkeiten der EG 1 TVöD genannt. Sie können auch nicht dem Tätigkeitsbei-
spiel einer Hausarbeiterin zugeordnet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Tarifvertrags-
parteien für diese – klassische – Tätigkeit für ungelernte Beschäftigte gerade keine Einigung über
die Aufnahme in den Katalog erzielt haben (BAG v. 28.01.2009 - 4 ABR 92/07 Rn. 28 ff.; BAG v.
20.05.2009 - 4 AZR 315/08 Rn. 24). Eine generelle Zuordnung in EG 1 TVöD ist damit ausge-
schlossen (BAG v. 28.01.2009 - 4 ABR 92/07 Rn. 52). Es ist in jedem Einzelfall zu beurteilen, ob es
sich um „einfachste“ Reinigungsarbeiten handelt (Jordan, PersR 2009, 345).

Im Kontext der bisherigen Entscheidungen lassen sich folgende Tendenzen ablesen:

Es ist auf die Dauer der Einarbeitungszeit und den Zweck der Einarbeitung – Optimierung der Ar-
beitsgeschwindigkeit/Erwerb von Routine oder Beherrschung der Arbeitsabläufe – abzustellen.



Eine sehr kurze Einarbeitungszeit von einigen Stunden oder auch ein bis zwei Tagen zum Erwerb
von Arbeitsroutinen spricht eher für eine „einfachste“ Tätigkeit.

Eine längere Einweisungs- oder Einarbeitungszeit zur Beherrschung der Arbeitsabläufe oder um
verschiedene Details der Tätigkeit zu erfassen, spricht gegen die Eingruppierung in EG 1.

„Einfachste“ Tätigkeiten sind durch gleichförmige, gleichartige, quasi mechanisch zu erledigende
Arbeiten gekennzeichnet, die keine nennenswerten eigenen Überlegungen erfordern.

Mehrere „einfachste“ Tätigkeiten unterschiedlicher Art machen eine Tätigkeit nicht anspruchsvol-
ler im Sinn einer Höherstufung zu einer „einfachen“ Tätigkeit (BAG v. 20.05.2009 - 4 ABR 99/08).

Bei Reinigungsarbeiten im Innenbereich ist zu differenzieren: Müssen Hygienevorschriften und ein
umfangreicher Desinfektionsplan beachtet und eigenständig Kontrollen vorgenommen werden,
sodass eine mehrtätige Schulung erforderlich ist, spricht dies gegen „einfachste“ Tätigkeit. Dies
gilt auch, wenn Reinigungsarbeiten eigene Beobachtungen und Beurteilungen im Hinblick auf Art
der Verschmutzung, Art der Fläche und Wahl des Reinigungsmittels bzw. eine Entscheidung über
eine Desinfektion voraussetzen (LArbG Frankfurt v. 11.09.2007 - 4/9 TaBV 73/07, dazu Feldhoff,
Streit 2008, 99; zust. BAG v. 28.01.2009 - 4 ABR 92/07).

Werden bei der Tätigkeit Maschinen eingesetzt, stellt der 4. Senat mit dieser Entscheidung erst-
malig klar, dass Arbeiten, die über das nur mechanische Bedienen hinausgehen, nicht mehr „ein-
fachst“ sind. Aufgaben der Unterhaltung, Reinigung, Kontrolle, Wartung und Behebung kleiner
Fehler werten die Tätigkeit auf. Die eigenverantwortliche Programmauswahl und – begrenzte –
Optimierung des Ablaufs führt zu weiteren Beurteilungsspielräumen, die gegen eine Bezahlung
nach EG 1 TVöD sprechen.

Den vom 4. Senat hier und in der Entscheidung von Januar 2009 getroffenen Differenzierungen
ist ausdrücklich zuzustimmen. Es besteht indes das Risiko, dass Tätigkeiten weiter in eintönige
Einfachstarbeiten zerlegt werden, um die Eingruppierung in EG 1 TVöD sicherzustellen. Deshalb
sollte weiter differenziert werden. Insbesondere bei Reinigungsarbeiten oder anderen Arbeiten
im direkten Kontakt mit Patienten, zu Pflegenden etc. sind auch soziale Kompetenzen gefordert.
Diese werden zwar erwartet, z.T. sogar in die Ausschreibung aufgenommen, aber nicht bewertet
(vgl. Feldhoff, Streit 2008, 99).

Grundsätzlich ist zu kritisieren, dass EG 1 TVöD wieder die traditionellen – diskriminierenden –
Schablonen von hausarbeitsnahen Arbeiten abbildet, die als Arbeiten „von geringem Wert“ beur-
teilt werden. Nicht nur soziale Kompetenzen, auch v.a. physische Belastungen dieser oft körper-
lich anstrengenden Arbeiten bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt.

 
 

D. Auswirkungen für die Praxis
Drei der vier Entscheidungen des BAG sind im Beschlussverfahren nach § 99 BetrVG ergangen
(Eingruppierungsfeststellungsklage nur in BAG v. 20.05.2009 - 4 AZR 315/08).

Vorliegend hatte der Betriebsrat jedoch unnötigerweise die Einstellung mit dem Hinweis auf die
unrichtige Eingruppierung verweigert. Dieses ist nicht im Interesse der Beschäftigten, die häufig
ein großes Interesse am baldigen Arbeitsbeginn bzw. ihrer Einstellung, aber wenig Verständnis für
eventuelle Verzögerungen durch ein Veto des Betriebsrats gegen ihre Einstellung haben dürften.
Einstellung und Eingruppierung sind zwei unterschiedliche Mitbestimmungstatbestände. Betrie-
bs- und Personalräte, die zu Recht ihr Mitbeurteilungsrecht bei der Eingruppierung ernst nehmen,
sollten daher der Einstellung zustimmen, aber im Zweifel nicht der Eingruppierung (Kania in: Erf-
Komm, 10. Aufl. 2010, § 99 BetrVG Rn. 10). Die Prüfung und ggf. der Rechtsstreit über die richti-
ge Eingruppierung ist geeignet, die Betroffenen zu entlasten, insbesondere wenn es sich um Be-
schäftigte in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, wie vorliegend einem erstmalig befristeten
Arbeitsvertrag handelt.

Auch in der anwaltlichen Praxis sollte das Thema der richtigen Eingruppierung bei der Beratung
von Frauen, die in den genannten frauentypischen Arbeitsbereichen des öffentlichen Dienstes
und der Kirchen tätig sind, Beachtung finden. Dies gilt nicht nur, wenn ausdrücklich Rechtsrat be-
züglich der Eingruppierung gesucht wird. In vielen familienrechtlichen Beratungen spielt die Fra-
ge des Eigenverdienstes eine wichtige Rolle, z.B. bei nachehelichen Unterhaltsansprüchen. Denn
oft kann ein Anspruch auf (Aufstockungs-)Unterhalt mangels Einkommen des Ehepartners nicht
realisiert werden.



 
 

E. Weitere Themenschwerpunkte der Entscheidung
Der Arbeitgeber hatte im November 2005 die Zustimmung des Betriebsrates zur befristeten Ein-
stellung ab 01.12.2005 und zur Eingruppierung der Beschäftigten in EG 1 beantragt. Im Juni 2006
hatte die Arbeitgeberin wegen der Umwandlung der befristeten in eine unbefristete Beschäfti-
gung erneut die Zustimmung des Betriebsrats eingeholt. Dieser Übergang gilt betriebsverfas-
sungsrechtlich als Neueinstellung i.S.d. § 99 BetrVG. Sie ist aber nicht mit einer Eingruppierung
verbunden, wenn dieselbe Tätigkeit zu unveränderten Bedingungen fortgeführt wird und dieselbe
Vergütungsordnung gilt. Insofern ist weiterhin der Antrag auf Zustimmung zur Eingruppierung aus
November 2005 im Streit. Solange darüber nicht entschieden ist, besteht das Rechtsschutzinter-
esse des Arbeitgebers fort.

 
 

 
 

© juris GmbH
 


